
 

 
 

GRAETZ Strahlungsmeßtechnik GmbH 
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 

 
 

1. Allgemeines 
 
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der GRAETZ-
Strahlungsmeßtechnik GmbH erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Die Angebote sind freibleibend. Die Geschäfts-
bedingungen gelten für diesen Vertrag und auch für zukünftige Geschäfte. 
 
2. Schutzrechte und Geheimhaltung 
 
Sämtliche Zeichnungen, Abbildungen, Kalkulationen und sonstige 
Unterlagen (z. B. Software/Programme) sowie Lösungsvorschläge, die dem 
Besteller ausgehändigt werden, bleiben Eigentum entsprechend 
Urheberrecht des Lieferers. Bei Nichterteilung des Auftrages können diese 
Unterlagen zurückverlangt werden. Der Besteller verpflichtet sich, diese vom 
Lieferer erhaltenen Informationen und Unterlagen gegenüber Dritten geheim 
zu halten und ebenfalls diese nicht zum Nachbau zu verwenden oder 
verwenden zu lassen. Ausnahmen sind nur mit schriftlicher, rechts-
verbindlicher Erklärung des Lieferers zulässig. Der Lieferer kann seine 
Leistungen veröffentlichen ohne ausdrückliche Zustimmung des Bestellers. 
 
3. Preise 
 
Die Preise gelten ab Werk Altena ausschließlich Fracht/Verpackung und 
Versicherung, zuzüglich der jeweils geltenden Umsatzsteuer. 
 
4. Lieferung 
 
Die Lieferung erfolgt ab Werk. Die Ware reist auf Gefahr des Empfängers. 
Verpackungen jeder Art werden nicht zurückgenommen. Auf Wunsch und 
Kosten des Bestellers werden Lieferungen vom Lieferer gegen die üblichen 
Transportrisiken versichert. 
 
5. Lieferfrist 
 
a) Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang 
sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen 
Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von Plänen, sowie die 
Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen 
Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen 
nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt 
nicht, wenn der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat. 
 
b) Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Gewalt,  z. B. 
Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf ähnliche Ereignisse, z. B. Streiks, 
Aussperrung, zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemessen. 
Gleiches gilt für den Fall der nicht rechtzeitigen oder ordnungsgemäßen 
Belieferung des Lieferers. 
Ein Anspruch auf Schadensersatz   ist ausgeschlossen, es sei denn, die 
verspätete Lieferung beruht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzung. In diesem Fall wird der Ersatz des Schadens auf den 
Preis der gelieferten Ware der Höhe nach begrenzt. 
 
6. Zahlungsbedingungen und Aufrechnung 
 
a) Inland 
    Zahlung erfolgt nach Wahl des Lieferers 
    - 10 Tage nach Rechnungsdatum ./. 2% Skonto 
    - 30 Tage nach Rechnungsdatum netto 
    - Vorkasse 
b) Ausland 
    Zahlung erfolgt wie für das Inland angegeben oder durch unwiderrufliches,  
    bei einer deutschen Bank bestätigtes Akkreditiv. 
 
Reparaturen und Ersatzteile sind ohne Abzug sofort netto zahlbar.    
Zahlungen sind frei des Lieferers zu leisten. 
Der  Besteller  kann  nur  mit  solchen Forderungen  aufrechnen,  die    unbe- 
stritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
 
7. Eigentumsvorbehalt 
 
Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des 
Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der 
Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller 
Sicherungsrechte, die dem Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicherten 
Ansprüche um mehr als 10% übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch des 
Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben; dem 
Lieferer steht die Wahl bei der Freigabe zwischen verschiedenen 
Sicherungsrechten zu.  
Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes ist dem Besteller eine 
Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die 
Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang 
und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von 
seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das 
Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine 
Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat. Hier gilt der erweiterte 
Eigentumsvorbehalt. 
Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder 
Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferer unverzüglich zu 
benachrichtigen. 
 

 
Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist 
der Lieferer nach erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten 
angemessenen Frist zur Leistung neben der Rücknahme auch zum Rücktritt 
berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer 
Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. 
In der Rücknahme bzw. Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes oder 
der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Lieferer liegt kein Rücktritt vom 
Vertrag, es sein denn, der Lieferer hätte dies ausdrücklich erklärt. 
 
8. Gewährleistung 
 
Für Sachmängel haftet der Lieferer 24 Monate wie folgt: 
 
Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des Lieferers 
unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die einen 
Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs vorlag. 
Mängelrügen des Bestellers haben unverzüglich schriftlich zu erfolgen. 
Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang 
zurückbehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den 
aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Besteller kann Zahlungen nur 
zurückbehalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren 
Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Ein Zurückbehaltungsrecht des 
Bestellers besteht nicht, wenn seine Mängelansprüche verjährt sind. Erfolgte 
die Mängelrüge zu Unrecht, ist der Lieferer berechtigt, die ihm entstandenen 
Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen.  
Dem Lieferer ist Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener 
Frist zu gewähren. Schlägt eine Nacherfüllung fehl, kann der Besteller vom 
Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 
Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der 
vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 
Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem 
Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung oder die 
aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag 
nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. 
Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder 
Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die 
daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.  
Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich 
erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen 
Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, 
die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels sind 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei arglistigem Verschweigen des Mangels, 
bei Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie und bei einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferers.  
 
9. Sonstige Schadensersatzansprüche; Verjährung 
 
Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und 
aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem 
Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, 
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder 
wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatz-
anspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden. 
Soweit dem Besteller Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese 
mit Ablauf von 12 Monaten. Gleiches gilt für Ansprüche des Bestellers im 
Zusammenhang mit Maßnahmen zur Schadensabwehr (z. B. Rückruf-
aktionen). Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz 
gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften. 
 
10. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
 
Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, bei allen aus 
dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden 
Streitigkeiten der Sitz des Lieferers. Der Lieferer ist jedoch auch berechtigt, 
am Sitz des Bestellers zu klagen. 
Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt 
deutsches materielles Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf 
(CISG). 
 
11. Verbindlichkeit des Vertrages 
 
Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner 
Bestimmungen in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das 
Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen 
würde. 
  


